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Regeste

Mehrfacher Betrug, Nichteintreten | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz trat im angefochtenen Entscheid auf eine Berufung gegen ein Urteil des
Einzelgerichts in Strafsachen Basel-Stadt vom 16. Dezember 2016 nicht ein, weil der
Beschwerdeführer das Rechtsmittel nicht rechtzeitig angemeldet hatte. Das Bundesgericht
könnte deshalb nur die Frage der Fristwahrung bzw. der Rechtzeitigkeit der
Berufungsanmeldung im kantonalen Verfahren prüfen ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Dazu äussert
sich der Beschwerdeführer indessen mit keinem Wort. Seine Ausführungen betreffen
ausschliesslich die materielle Seite der Angelegenheit, mit der sich das Bundesgericht nicht
befassen kann. Auf die Beschwerde ist mangels einer tauglichen Begründung im Verfahren
nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 2
Die Gerichtskosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs.
1 BGG ).
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